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Friedhofssatzung alte Fassung Friedhofssatzung neue Fassung 
 

§ 7 

Gewerbetreibende 

 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner und sonstige Gewerbe-
treibende bedürfen zur Ausübung ihrer gewerblichen Tä-
tigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung 
durch die Stadt, die gleichzeitig den Umfang der Tätig-
keiten festlegt. 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
zuverlässig sind, 

b) selbst oder deren fachliche Vertreter in die Hand-
werksrolle eingetragen sind (z.B. Bildhauer, Bildhaue-
rinnen / Steinmetze) oder über die notwendige Sach-
kunde (z.B. Abschluss-/Gehilfenprüfung bei Gärtnern) 
verfügen, 

c) Mitglied in der für das jeweilige Gewerbe zuständigen 
Berufsgenossenschaft sind und 

d) eine entsprechende Berufs-Haftpflicht-Versicherung 
nachweisen können. 

Die Stadt kann hiervon Ausnahmen zulassen, soweit dies 
mit dem Zweck dieser Satzung vereinbar ist. 

(3) Die Zulassung erfolgt durch schriftliche Bewilligung. 
Diese Bewilligung ist dem Friedhofspersonal auf Verlan-
gen vorzulegen. Die Bewilligung ist alle 5 Jahre neu zu 
beantragen. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben 
die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Rege-
lungen sowie alle sonstigen Gesetze, Verordnungen und 
die Bestimmungen der Unfallverhütungsvorschriften zu 
beachten. Auf Verlangen der Stadt sind entsprechende 
Nachweise vorzulegen. Die Gewerbetreibenden haften 
für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zu-
sammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen ver-
ursachen. 

(5) Unbeschadet des § 6 Abs. 2 (c) dürfen gewerbliche 
Arbeiten auf den Friedhöfen nur während der von der 
Stadt festgesetzten Zeiten durchgeführt werden. In den 
Fällen des § 5 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz 
untersagt. 

(6) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Mate-
rialien dürfen auf den Friedhöfen nur vorübergehend und 
an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behin-
dern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesar-
beit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den frü-
heren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dür-
fen die auf den Friedhöfen angefallenen Wertstoffe und 
Restabfälle nicht in die Abfallbehälter, sondern nur auf 
den dafür vorgesehenen Sammelplätzen auf den Werk-
höfen entsorgen. Gewerbliche Geräte dürfen nicht an 
oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe ge-
reinigt werden. 

§ 7 

Gewerbetreibende 

 

(1) unverändert 
 
 
 
 

(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 

a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht 
zuverlässig sind, 

b) selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprü-
fung abgelegt haben oder in die Handwerksrolle ein-
getragen sind oder über eine gleichwertige Qualifika-
tion verfügen und 

c) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung 
nachweisen können. 

Die Stadt kann hiervon Ausnahmen zulassen, soweit dies 
mit dem Zweck dieser Satzung vereinbar ist. 

 
 
 

(3) unverändert 
 
 

 
(4) Hat die Landeshauptstadt über einen Antrag auf Zulas-

sung im Sinne von Abs. 1 nicht innerhalb einer Frist 
von drei Monaten entschieden, gilt die Bewilligung im 
Sinne von Abs. 3 Satz 1 nach Maßgabe der Vorschrif-
ten des Niedersächsischen Verwaltungsverfahrensge-
setzes als erteilt. Das Zulassungsverfahren kann über 
die einheitliche Stelle nach den Vorschriften des Nie-
dersächsischen Verwaltungsverfahrensgesetzes abge-
wickelt werden. 

 
 
(5) entspricht Abs. 4 a.F. 
 
 
 
 
 
 
 

 
(6) entspricht Abs. 5 a.F. 
 
 
 

 
(7) entspricht Abs. 6 a.F. 
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(7) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung 

gegen die Vorschriften der Absätze 3 bis 6 verstoßen 
oder bei denen die Voraussetzungen des Absatzes 2 
ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die 
Stadt die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch 
schriftlichen Bescheid entziehen. Bei einem schwerwie-
genden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 

 

 

 
(8) entspricht Abs. 7 a.F. 
 
 

 


